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Das nächste Amtsblatt
erscheint am 04. Juni

Bundesstraße wird zur
Landstraße abgestuft
Ab 01.06.2009 wird die Bundesstraße 
B 71 zwischen Könnern (Anschluss
BAB 14) und der Bahnhofkreuzung
Bernburg sowie Molkereikreuzung
Bernburg bis Magdeburg (Knoten B 81)
zur Landestraße L50 herabgestuft.

Die Stadt Bernburg (Saale) und die
Mitglieder des Stadtseniorenrates orga-
nisieren auch in diesem Jahr wieder den
„Tag mit Senioren“.
Am 18. Juni, 10:30 Uhr wird die
Veranstaltung vom Oberbürgermeister
Henry Schütze im Ratssaal eröffnet.
Anschließend wird ein kulturelles und
informatives Programm angeboten. Für
das leibliche Wohl aller Gäste wird
gesorgt.
Wer Interesse hat, am 18. Juni den „Tag
mit Senioren“ gemeinsam mit anderen
im Rathaus zu verbringen, meldet sich
bitte bis zum 04. Juni2009 im Rathaus I,
bei Frau Teutschebein, Tel. 659 406.

Wissenswertes über das Bernburger
Schloss, das Museum und das
Bärengehege erfährt der Leser aus der
neuen 70-seitigen Farbbroschüre, die
die Bernburger Freizeit GmbH heraus-
gegeben hat. Für 7,90 EUR ist sie in der
Stadtinformation, im Schlossmuseum
und im Buchhandel erhältlich.

Freie Fahrt
Nach knapp zehn Monaten
Bauzeit wurde am 15. April die
neue Wipperbrücke in Aderstedt
vorfristig freigegeben. Die Kos-
ten für das Bauwerk betragen 1,3
Millionen EUR. Wegen notwen-
diger Arbeiten im Straßenbereich
ist die Brücke vorerst halbseitig
befahrbar. Beim obligatorischen
Bandschnitt während der Frei-
gabe erhielten Verkehrsminister

Dr. Karl-Heinz Daehre und Oberbürgermeister Henry Schütze tatkräftige
Unterstützung von den Kindern der Kita des Ortsteiles. Fotos: Jeske

Tag mit Senioren

Bereitschaftsfahrzeug für Betriebshof

Foto: amt

Durch die Unterstützung zahlreicher regionaler
und überregional ansässiger Firmen verfügt der
Bernburger Betriebshof seit März über ein kosten-
freies Neufahrzeug. Der Fiat dient der Absi-
cherung der Bereitschaftsdienste und kommt bei
der Reinigung und Unterhaltung der Spielplätze
zum Einsatz.

Die Sprechzeiten in den
Rathäusern

Montag 09:00 - 12:00 Uhr
Dienstag 09:00 - 12:00/

14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 - 12:00 Uhr 

(außer Standesamt u.
Wohngeldstelle)

Donnerstag 09:00 - 12:00/
14:00 - 16:00 Uhr

Freitag 09:00 - 12:00 Uhr 
(außer Wohngeldstelle)
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Sprechstunden derSchiedsstelle

Dienstag, 12.05., Schiedsstelle Bernburg/Gröna (II):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Dienstag, 02.06., Schiedsstelle Bernburg/Aderstedt (I):
17:00 - 17:30 Uhr, Rathaus II, Schlossstr. 11, Zi. 105.

Auskünfte zum Zuständigkeitsbereich:
Tel. 03471 659-425 (Frau Jäntsch).

Das Rechtsamt informiert:
Wir gratulieren allen

Geburtstagskindern dieses Monats,
vor allem unseren älteren Jubilaren 

und wünschen ihnen 
Glück und Gesundheit!

ist von Mai 
bis August täglich
von 08:00
bis 20:00 Uhr
geöffnet

DerDer BernburgerBernburger KurparkKurpark

Sitzungskalender
Mai 2009

Hauptausschuss:
Donnerstag, 07.05., Ratssaal

Stadtrat:
Montag, 18.05., Ratssaal

Pfingstferien
vom 22. bis 29. Mai

Kommunale Gebietsreform: Mit ihrer Unterschrift unter die
Gebietsänderungsverträge bekundeten am 30. März im
Bernburger Rathaus die Bürgermeister von Biendorf,
Wohlsdorf und Poley den Willen ihrer Einwohner, künftig zur
Stadt Bernburg (Saale) zu gehören. Nach Prüfung durch die
Kommunalaufsicht entscheidet endgültig das Innenminis-
terium des Landes Sachsen-Anhalt.
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Gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) i. d. F.
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.),
zuletzt geändert durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBL. I S. 2794), ergeht folgende vor-
läufige Anordnung.

I. Besitzentzug

Der Besitz und die Nutzung der in der
Anlage aufgeführten Flurstücke wird mit
Wirkung vom 15.05.2009zugunsten der
Bundesrepublik Deutschland - Bundes-
straßenverwaltung - vertreten durch den
Landesbetrieb Bau, Niederlassung West,
Harmoniestraße 1, 38820 Halberstadt
entzogen.

Das Ende dieses Besitz- und Nutzungs-
entzuges wird in einem gesonderten
Bescheid mitgeteilt. Die von dieser vor-
läufigen Anordnung betroffenen Grund-
stücksflächen und deren genaue Lage
sind in der Örtlichkeit erkennbar, da die
benötigten Flächen abgesteckt sind. Auf
Wunsch wird die Lage nochmals ange-
zeigt.

Entsprechend der Anlage werden in der
Gemarkung Bernburg, Flur 80, 81, 83,
84 jeweils teilweise Flächen dauerhaft
oder vorläufig entzogen bzw. dauerhaft
beschränkt.

II. Festsetzung derEntschädigung für
wesentliche Grundstücksbestandteile,
der Aufwuchs- und Nutzungsentschä-
digungen und der Entschädigung für
Zahlungsansprüche
Die Entschädigung für den Entzug des
Besitzes und der Nutzung wird in einem

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOrtsumgehung
Bernburg B 6n
Salzlandkreis

Verfahrens-Nr.: 611-17BB2046

Vorläufige Anordnung

gesonderten Bescheid festgelegt.

III. Sofor tige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser vorläu-
figen Anordnung wird angeordnet.

IV. Auflagen für den
Unternehmensträger:

1. Während der Bauzeit sind sämtliche
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.

2. Die Anbindung der dem bisherigen
Nutzer verbleibenden Flächen ist sicher-
zustellen. Ggf. sind neue (auch vorüber-
gehende) Zu- und Abfahrten zu schaffen.

3. Die dem bisherigen Nutzer verblei-
benden Teilflächen sind, soweit dies er-
forderlich ist, neu einzuzäunen.

4. Die nur vorübergehend genutzten
Flächen sind vor der Rückgabe zu rekul-
tivieren bzw. wiederherzustellen.

5. Eine ordnungsgemäße Be- und
Entwässerung ist sicherzustellen.

6. Überflüssige Behinderungen und
Beeinträchtigungen der Bewirtschaftung
der verbleibenden Teilflächen sind zu
unterlassen.

Begründung:

Zu I.
Das Landesverwaltungsamt hat mit
Beschluss vom 29.09.2006 die
Unternehmensflurbereinigung Ortsum-
gehung Bernburg, B 6n (Verf.-Nr.: 611-
17BB2046) angeordnet.

Mit der Änderungsanordnung Nr. 1 vom
17.03.2009 wurde das Verfahrensgebiet
geringfügig erweitert.
Die angeordnete Flurbereinigung dient
dazu, den durch den planfestgestellten
Neubau der B 6n eintretenden Land-
verlust auf einen größeren Kreis von
Eigentümern zu verteilen. Des Weiteren
sollen gravierende Nachteile, die durch
den Bau der Bundesstraße für die
Landeskultur entstehen würden, vermie-
den werden.

Der Landesbetrieb Bau hat im Auftrag
der zuständigen Straßenbauverwaltung
mit Schreiben vom 18.03.2009 den
Erlass einer vorläufigen Anordnung
beantragt. Von diesem Antrag sind auch
die in der Anlage genannten Flächen
betroffen. Die Besitzeinweisung soll
danach zum 15.05.2009 erfolgen.

Dem Antrag ist gemäß § 88 Abs. 3 i.V.m.
§ 36 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
stattzugeben. Es ist aus dringenden
Gründen erforderlich, eine Regelung
über die Nutzungs- und Besitzverhält-
nisse zu treffen. Dringende Gründe lie-
gen vor, wenn die angeordnete
Maßnahme nicht bis zur Ausführung
durch den Flurbereinigungsplan aufge-
schoben werden kann.

Der Landesbetrieb Bau beabsichtigt,
zum 15.05.2009 mit den Bauarbeiten für
die B 6n zu beginnen. Die Arbeiten, ins-
besondere Leitungsverlegungen, sollen
im Verfahrensgebiet, vorerst in der
Saaleaue starten.
Angesichts der dringenden Erforderlich-
keit dieser Bundesstraße ist eine
Verzögerung nicht zu vertreten. Mit dem

Amtlicher Teil Bekanntmachung
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Beginn der Bauarbeiten kann nicht bis
zur Regelung durch den Flurbereini-
gungsplan  gewartet werden. Dieser Plan
wird erst in einigen Jahren erstellt. Mit
dem Bau der B 6n muss aber unverzüg-
lich begonnen werden, um die bereits
eingetretenen Überlastungen der Orts-
lagen zu beseitigen. Dem stehen die
Interessen des bisherigen Besitzers bzw.
Nutzers nicht entgegen. Der Nutzer der
Flächen wird für den vorhandenen
Aufwuchs entschädigt.

Zu II.
Die Festsetzung der Entschädigungen
bleibt einem gesonderten Bescheid vor-
behalten.

Dies gilt auch für Nachteile, die die
Nutzer im Rahmen der Flächenbeihilfe
erleiden. Ich weise darauf hin, dass
Nutzungsentschädigung für Pachtflä-
chen nur im Rahmen eines gültigen
Pacht- bzw. Tauschvertrages gezahlt
wird.

Zu III.
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungs-
gerichtsordnung ist die sofortige Voll-
ziehung dieser vorläufigen Anordnung
anzuordnen. Ein Widerspruch gegen
diese vorläufige Anordnung hat somit
keine aufschiebende Wirkung.

Am Ausbau der B 6n besteht ein beson-
deres öffentliches Interesse. Die B 6n ist
in den Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen aufgenommen und in die
Dringlichkeitskategorie „Vordringlicher

Bedarf“ eingestuft worden.

Insbesondere die betroffenen Ortsdurch-
fahrten werden von der Überlastung
befreit. Die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs auf den Bundesstraßen
wird herbeigeführt und gefördert. Die
Überlastung dieser Straßen führt zu
Unfällen, zu Staus mit ihren wirtschaft-
lichen und ökologischen Schäden und zu
einer übermäßigen Belastung der
Anwohner. Es liegt im besonderen
öffentlichen Interesse, diesen Zustand so
schnell als möglich zu beseitigen.

Des Weiteren hat die B 6n insgesamt
erhebliche positive Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Entwicklung der ges-
amten betroffenen Region. Diese erfor-
dert ein leistungsfähiges Straßennetz und
eine Anbindung an die mitteldeutschen
Ballungszentren. Hierzu zählt auch die
Verbindungsfunktion zwischen den
Autobahnen A 395, A 14 und A 9.
Diese Ziele können nicht erreicht wer-
den, wenn die Arbeiten, die durch diese
vorläufige Anordnung ermöglicht wer-
den sollen, nicht sofort durchgeführt
werden können. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann
innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift an das Amt für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten Anhalt, Ferdinand-von-Schill-
Straße 24, 06844 Dessau-Roßlau zu rich-

ten.

Gegen die Anordnung der sofortigen
Vollziehung kann beim Oberverwal-
tungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104
Magdeburg, Antrag auf Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung
gestellt werden.

Dessau-Roßlau, 24. März 2009

Im Auftrag
B r o c k m a n n

Die Vorläufige Anordnung und das dazu
gehörende Verzeichnis der zu entziehen-
den Flächen (Anlage) liegen in der 
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Schlossgartenstr. 16, Rath. II, Zi 101,
06406 Bernburg (Saale),
Verwaltungsgemeinschaft Saale-Wipper,
Platz der Freundschaft 1, 39439 Güsten,
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg/S.,
Marktplatz 1, 06426 Nienburg(Saale),
sowie im Amt für Landwirtschaft und
Flurneuordnung Anhalt, 06844 Dessau,
Kavalierstr. 31 (zu erreichen über
Eingang Hobuschgasse), zwei Wochen
lang nach der Bekanntmachung zur
Einsichtnahme für die Beteiligten wäh-
rend der Dienststunden aus.

Dessau-Roßlau, 24. März 2009

Im Auftrag
F r i e d r i c h

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOrtsumgehung Bernburg
Verfahrens-Nr. BB2046

Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Anordnung vom 24.03.2009
Anlage
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Bernburg im Internet: www.bernburg.de
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Der Landesbetrieb Bau plant den Bau
der Ortsumgehung der L71 in Rath-
mannsdorf. Das Planfeststellungsver-
fahren hierfür läuft zur Zeit.
Da durch die geplante Trassenführung
Grundstücke zerschnitten und landwirt-
schaftliche Wege durchtrennt werden,
hat der Landesbetrieb Bau bei der
Enteignungsbehörde im Landesverwal-
tungsamt die Einleitung eines Flur-
bereinigungsverfahrens nach § 87 Flur-
bereinigungsgesetz (FlurbG) angeregt.
Durch dieses Verfahren sollen landeskul-
turelle Schäden vermieden bzw. gemin-
dert werden. Das für das Straßenbau-
vorhaben benötigte Land soll von ver-
kaufsbereiten Bodeneigentümern ange-
kauft und in die Trasse getauscht wer-
den. Ein eventuell verbleibender
Flächenbedarf ist von allen Teilnehmern
prozentual zu ihrer eingebrachten Fläche
gegen Entschädigung aufzubringen.
Ohne Verfahren könnten die benötigten
Flächen enteignet werden. Die Zulässig-
keit der Enteignung ergibt sich aus § 41
Abs. 1 Satz 1 StrGLSA. Die gesetzlichen
Voraussetzungen zur Anordnung einer
Unternehmensflurbereinigung sind
somit gegeben.
Das Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt
wurde von der oberen Flurbereinigungs-
behörde in Halle angewiesen, die not-
wendigen Unterlagen zur Anordnung des
Verfahrens zu erarbeiten.
Vom Amt für Landwirtschaft und
Flurneuordnung Anhalt wurde eine Ge-
bietskarte für das vorgesehene Verfahren
erarbeitet (siehe Anlage).
Mit dem Landesbetrieb Bau konnte ein-
vernehmlich vereinbart werden, dass das
geplante Verfahrensgebiet dem Einwir-
kungsbereich entspricht - eine wichtige
Entscheidung!
Im Einwirkungsbereich hat der
Unternehmensträger alle Kosten, die
durch ihn verursacht werden, zu tragen.
Dazu gehören die Vermessungskosten
und alle Kosten für den Ausbau der not-
wendigen Wege - inklusive der dazuge-
hörigen Ausgleichs- und Ersatzmaß-
nahmen.
Sollen jedoch auch Maßnahmen durch-
geführt werden, die nicht durch das

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Anhalt
06814 Dessau-Roßlau

Eine Unternehmensflurbereinigung im Salzlandkreis soll angeordnet werden.

Unternehmen bedingt sind (§§ 1 u. 37
FlurbG), jedoch zweckmäßig erscheinen
und gefordert werden, müssen die
Teilnehmer die Kosten hierfür tragen.
Diese Kosten können aber durch
Zuwendungen des Landes gemindert
werden.

Im Zuge der Verfahrensdurchführung
werden Einladungen, Ladungen und
Verwaltungsakte öffentlich bekannt
gemacht. Dies geschieht in der jeweils
ortsüblichen Form in den Gemeinden.
Ortsübliche Formen können z.B.
Amtsblatt oder auch öffentliche Aus-
hänge sein. Die Beteiligten am Verfahren
werden gebeten sich über die betreffen-
den Belange zu informieren.

Wie läuft ein
Flurber einigungsverfahren ab?

Mit der Anordnung des Verfahrens ent-
steht die Teilnehmergemeinschaft als
Körperschaft des öffentlichen Rechts; ihr
gehören alle Eigentümer von Grund-
stücken im Verfahrensgebiet und die den
Eigentümern gleichstehenden Erbbau-
berechtigten als Teilnehmer an.

1. Nach Anordnung des Verfah-
rens lädt das Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Anhalt alle
Teilnehmer zur Wahl des Vorstandes der
Teilnehmergemeinschaft öffentlich ein.
Der so gewählte Vorstand wählt einen
seiner Mitglieder zum Vorstands-
vorsitzenden. Die Vorstandsmitglieder
führen die Geschäfte der Teilnehmer-
gemeinschaft. Dem Vorstand obliegt
auch die Ausführung der Aufgaben, die
der Teilnehmergemeinschaft gem. § 18
FlurbG zufallen.
2. Unter Leitung des Amtes für
Landwirtschaft, Flurneuordnung und
Forsten wird das Wertermittlungs-
verfahren durchgeführt. Nach dem
Flurbereinigungsgesetz hat jeder
Teilnehmer Anspruch auf Land von glei-
chem Wert. Hierbei werden die
Ergebnisse der Bodenschätzung nach
dem Gesetz über die Schätzung des
Kulturbodens - auch Reichsbodenschät-
zung genannt - zugrunde gelegt und nach

den örtlichen Gegebenheiten den
Erfordernissen der Flurbereinigung
angepasst. Der Vorstand der Teilnehmer-
gemeinschaft soll an dieser Werter-
mittlung mitwirken, um auf örtliche
Besonderheiten hinzuweisen. Die
Ergebnisse der Wertermittlung werden
dann zur Einsichtnahme für die
Teilnehmer ausgelegt. Nach Behebung
begründeter Einwendungen werden die
Ergebnisse der Wertermittlung durch das
Amt für Landwirtschaft und Flurneu-
ordnung festgestellt (Verwaltungsakt).
3. Durch das Amt für Land-
wirtschaft, Flurneuordnung und Forsten
wird der Wege- und Gewässerplan mit
landschaftspflegerischem Begleitplan
aufgestellt. Auch hierbei wirkt der
Vorstand mit, denn er kennt die örtlichen
Gegebenheiten und Bedürfnisse aus
eigener Erfahrung. Dieser Plan wird
auch mit dem Unternehmensträger und
allen Trägern öffentlicher Belange abge-
stimmt und dem Landesverwaltungsamt
zur Plangenehmigung vorgelegt.
4. Jeder Grundstückseigentümer
wird zu einem Planwunschtermin gela-
den. Es sollen die Abfindungswünsche
der Beteiligten und die betriebswirt-
schaftlichen Verhältnisse besprochen
werden. Aber niemand kann verlangen,
mit Grundstücken in bestimmter Lage
abgefunden zu werden. Aufgabe des
Amtes für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten ist es, die gegen-
sätzlichen Ansprüche gegeneinander
abzuwägen und im Ermessen zu ent-
scheiden. Die wertgleiche Landabfin-
dung muss garantiert werden. Hierbei
hat der Vorstand der Teilnehmerge-
meinschaft kein Mitspracherecht.
5. Auf der Grundlage der Wert-
ermittlung und der Planwunschver-
handlungen wird der Flurbereinigungs-
plan erstellt, d. h. die Abfindungs-
ansprüche, die sich aus der Werter-
mittlung der alten Grundstücke ergeben
haben, werden in die Karte des neuen
Bestandes eingerechnet und die so
gefundenen neuen Grenzen in die Ört-
lichkeit übertragen. Gleichzeitig werden
alle im Grundbuch in den Abteilungen II
und III eingetragenen Rechte und
Belastungen auf die neuen Grundstücke
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übertragen. Die Pachtverhältnisse gehen
auf die neuen Grundstücke über. Bei der
Bekanntgabe des Flurbereinigungs-
planes haben die Beteiligten das Recht,
sich die neuen Grenzen in der Örtlichkeit
anzeigen und erläutern zu lassen.
Widersprüche gegen den bekanntgeg-
ebenen Plan können die Beteiligten in
einem Anhörungstermin vorbringen.
6. Begründeten Widersprüchen
muss das Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten abhelfen.
Ist über alle Widersprüche entschieden,

ordnet das Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten die
Ausführung des Flurbereinigungsplans
an. Mit dem in der Ausführungsan-
ordnung zu bestimmenden Zeitpunkt tritt
der im Flurbereinigungsplan vorgesehe-
ne neue Rechtszustand an die Stelle des
bisherigen.  Nach Eintritt des neuen
Rechtszustandes werden auf Ersuchen
des Amtes für Landwirtschaft und
Flurneuordnung die öffentlichen Bücher
(Grundbuch, Liegenschaftskataster,
usw.) berichtigt.

7. Die Flurbereinigungsbehörde
schließt das Verfahren durch die Fest-
stellung ab, dass die Ausführung nach
dem Flurbereinigungsplan bewirkt ist
und dass den Beteiligten keine An-
sprüche mehr zustehen. Mit dieser
Schlussfeststellung ist das Verfahren
beendet.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt in Dessau,
Tel. 0340 2303 258 oder

0340 2303 281.

- Anlage -
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Einstellung der Bebauungspläne Nr. 1/95 derStadt Bernburg (Saale) mit dem
Kennwort „Gewerbegebiet Fläche 9 - MagdeburgerStraße - Am Funkturm“ und 

Nr. 2/98 derStadt Bernburg (Saale) mit dem Kennwort „Fr eizeit- und Touristenpark,
südlich Neuborna“ gem. § 2 Abs. 3 BauGB

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in der Sitzung am 02.04.2009 

1. die Einstellung des mit
Beschluss Nr. 396/95 am 08.06.1995 zur
Aufstellung bestimmten Bebauungspla-
nes Nr. 01/95 „Gewerbegebiet Fläche 9 -
Magdeburger Straße - Am Funkturm“

und
2. die Einstellung des mit
Beschluss Nr. 1478/98 am 01.10.1998
zur Aufstellung bestimmten Bebauungs-
planes Nr. 02/98 „Freizeit- und
Touristenpark, südlich Neuborna“
beschlossen. Die Einstellung der
genannten Bebauungspläne wird hiermit

öffentlich bekannt gemacht.

Bernburg (Saale), 6. April 2009

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Amt  für Landwirtschaft, Flurneuordnung
und Forsten Anhalt
Ferdinand-von-Schill-Straße 24
06844 Dessau-Roßlau

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOU Güsten/Ilberstedt, B6n
Salzlandkreis

Verfahrens-Nr.: 611-17BB2016

Öffentliche Bekanntmachung
Vorläufige Anordnung

Gemäß § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1
Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)  i. d. F.
vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546 ff.),
zuletzt geändert durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 19. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2794), ergeht folgende vor-
läufige Anordnung:

I. Besitzentzug
Der Besitz und die Nutzung der in der
Anlage 1 aufgeführten Flurstücke wird
mit Wirkung vom 01.07.2009zugunsten
der Bundesrepublik Deutschland -
Bundesstraßenverwaltung-, vertreten
durch den Landesbetrieb Bau,
Niederlassung West, Harmoniestraße 1,
38820 Halberstadt entzogen.

Das Ende dieses Besitz- und
Nutzungsentzuges wird in einem
gesonderten Bescheid mitgeteilt. Die
von dieser vorläufigen Anordnung
betroffenen Grundstücksflächen und

deren genaue Lage sind in der Örtlich-
keit erkennbar, da die benötigten Flächen
abgesteckt sind. Auf Wunsch wird die
Lage nochmals angezeigt.

Entsprechend der Anlage 1 werden in der 

Gemarkung Ilberstedt, Flur 4 teilweise 

Flächen dauerhaft oder vorläufig entzo-
gen bzw. dauerhaft beschränkt.

II. Festsetzung derEntschädigung für
wesentliche Grundstücksbestandteile,
der Aufwuchs- und Nutzungsent-
schädigungen und derEntschädigung
für Zahlungsansprüche
Die Entschädigung für den Entzug des
Besitzes und der Nutzung wird in einem
gesonderten Bescheid festgelegt.

III. Sofor tige Vollziehung
Die sofortige Vollziehung dieser vorläu-

figen Anordnung wird angeordnet.

IV. Auflagen für den
Unternehmensträger
1. Während der Bauzeit sind sämtliche
erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
zu treffen.
2. Die Anbindung der dem bisherigen
Nutzer verbleibenden Flächen ist sicher-
zustellen.
Ggf. sind neue (auch vorübergehende)
Zu- und Abfahrten zu schaffen.

3. Die dem bisherigen Nutzer verblei-
benden Teilflächen sind, soweit dies
erforderlich ist, neu einzuzäunen.

4. Die nur vorübergehend genutzten
Flächen sind vor der Rückgabe zu rekul-
tivieren bzw. wiederherzustellen.

5. Eine ordnungsgemäße Be- und
Entwässerung ist sicherzustellen.
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6. Überflüssige Behinderungen und
Beeinträchtigungen der Bewirtschaftung
der verbleibenden Teilflächen sind zu
unterlassen.

Begründung:

Zu I.
Das Landesverwaltungsamt hat mit
Beschluss vom 10.11.2006 die Unter-
nehmensflurbereinigung Güsten/Ilber-
stedt, B6n (Verf.-Nr.: 611-17BB2016)
angeordnet.
Die angeordnete Flurbereinigung dient
dazu, den durch den planfestgestellten
Neubau der B 6n eintretenden Land-
verlust auf einen größeren Kreis von
Eigentümern zu verteilen. Des weiteren
sollen gravierende Nachteile, die durch
den Bau der Bundesstraße für die
Landeskultur entstehen würden, vermie-
den werden.

Der Landesbetrieb Bau hat im Auftrag
der zuständigen Straßenbauverwaltung
mit Schreiben vom 01.04.2009, den
Erlass einer vorläufigen Anordnung
beantragt. Von diesem Antrag sind auch
die in der Anlage 1 genannten Flächen
betroffen. Die Besitzeinweisung soll
danach zum 01.07.2009 erfolgen.

Dem Antrag ist gemäß § 88 Abs. 3 i.V.m.
§ 36 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)
stattzugeben. Es ist aus dringenden
Gründen erforderlich, eine Regelung
über die Nutzungs- und Besitzver-
hältnisse zu treffen. Dringende Gründe
liegen vor, wenn die angeordnete
Maßnahme nicht bis zur Ausführung
durch den Flurbereinigungsplan aufge-
schoben werden kann.

Der Landesbetrieb Bau beabsichtigt,
zum 01.07.2009 mit den Bauarbeiten für
die B6n, Planungsabschnitt (PA) 13.3, zu
beginnen. Angesichts der dringenden
Erforderlichkeit dieser Bundesstraße ist
eine Verzögerung nicht zu vertreten. Mit
dem Beginn der Bauarbeiten kann nicht
bis zur Regelung durch den Flurbe-
reinigungsplan gewartet werden. Dieser
Plan wird erst in einigen Jahren erstellt.
Dem stehen die Interessen des bisherigen

Besitzers bzw. Nutzers nicht entgegen.
Der Nutzer der Flächen wird für den vor-
handenen Aufwuchs entschädigt.

Zu II.
Die Festsetzung der Entschädigungen
bleibt einem gesonderten Bescheid vor-
behalten.
Dies gilt auch für Nachteile , die die
Nutzer im Rahmen der Flächenbeihilfe
erleiden. Ich weise darauf hin, das
Nutzungsentschädigung für Pacht-
flächen nur im Rahmen eines gültigen
Pacht- bzw. Tauschvertrages gezahlt
werden.

Zu III.
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung ist die sofortige
Vollziehung dieser vorläufigen Anord-
nung anzuordnen. Ein Widerspruch
gegen diese vorläufige Anordnung hat
somit keine aufschiebende Wirkung.

Am Ausbau der B 6n besteht ein beson-
deres öffentliches Interesse. Die B 6n ist
in den Bedarfsplan für die Bundesfern-
straßen aufgenommen und in die
Dringlichkeitskategorie „Vordringlicher
Bedarf“ eingestuft worden.

Insbesondere die betroffenen Ortsdurch-
fahrten werden von der Überlastung
befreit. Die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs auf den o.g. Bundesstraßen
wird herbeigeführt und gefördert. Die
Überlastung dieser Straßen führt zu
Unfällen, zu Staus mit ihren wirtschaft-
lichen und ökologischen Schäden und zu
einer übermäßigen Belastung der
Anwohner. Es liegt im besonderen
öffentlichen Interesse diesen Zustand so
schnell als möglich zu beseitigen.

Des weiteren hat die B 6n insgesamt
erhebliche positive Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Entwicklung der ges-
amten betroffenen Region. Diese erfor-
dert ein leistungsfähiges Straßennetz und
eine Anbindung an die mitteldeutschen
Ballungszentren. Hierzu zählt auch die
Verbindungsfunktion zwischen den
Autobahnen A 395, A 14 und A 9. 

Diese Ziele können nicht erreicht wer-
den, wenn die Arbeiten, die durch diese
vorläufige Anordnung ermöglicht wer-
den sollen, nicht sofort durchgeführt
werden können. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese vorläufige Anordnung kann
innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift an das Amt für
Landwirtschaft , Flurneuordnung und
Forsten Anhalt, Ferdinand-von-Schill-
Straße 24, 06844 Dessau-Roßlau zu rich-
ten.

Gegen die Anordnung der sofortigen
Vollziehung kann beim Oberverwal-
tungsgericht des Landes Sachsen-
Anhalt, Breiter Weg 203 - 206, 39104
Magdeburg Antrag auf Wiederher-
stellung der aufschiebenden Wirkung
gestellt werden.

Dessau-Roßlau, 8. April 2009

Im Auftrag
B r o c k m a n n

Die Vorläufige Anordnung und das dazu
gehörende Verzeichnis der zu entziehen-
den Flächen (Anlage 1) liegen in der 
Verwaltungsgemeinschaft Staßfurt,
Hohenerxlebener Straße 12, 
39418 Staßfurt,
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Schlossgartenstr. 16, 06406 Bernburg
(Saale), Rathaus II, Zi. 101,
Verwaltungsgemeinschaft Saale-Wipper,
Platz der Freundschaft 1, 39439 Güsten,
Verwaltungsgemeinschaft Nienburg/S.,
Herrmann-Danz-Straße 46, 39444
Hecklingen sowie im Amt für
Landwirtschaft und Flurneuordnung
Anhalt, 06844 Dessau, Kavalierstr. 31
(zu erreichen über Eingang
Hobuschgasse) zwei Wochen lang nach
seiner Bekanntmachung zur Einsicht-
nahme für die Beteiligten während der
Dienststunden aus.

Im Auftrag
S c h m i d t

Unternehmensflurbereinigung nach § 87 FlurbGOU Güsten/Ilberstedt, B 6n
Verfahrensnummer: 611-17 BB2016

Öffentliche Bekanntmachung
vorläufige Anordnung PA 13.3 teilweise
Anlage 1 (siehe folgende Seite)



Bernburg (Saale) Amtsblatt 05 / 09- 10 -

Gemarkung Flur Flurstück Flurstücksfläche dauerhaft vorübergehend dauernd
m² entzogen entzogen beschränkt

(in m²) (in m²) (in m²)

Ilberstedt 4 109 2.644 3,7
Ilberstedt 4 113 10.082 1048,5 582,5
Ilberstedt 4 115 2.584 1604,3
Ilberstedt 4 116 2.582 1738,7
Ilberstedt 4 117 2.582 1621,4 181,9
Ilberstedt 4 118 22.581 1256,4 1858,8
Ilberstedt 4 122 7.631 797,5 366,6
Ilberstedt 4 178/2 24.820 1233,9 309,7
Ilberstedt 4 178/1 168 9,1
Ilberstedt 4 179 2.266 61,2 1429,5 425,2
Ilberstedt 4 181 14.660 7262,1 3721,8 1265,7
Ilberstedt 4 182 7.500 2164,6 2415,5 373,3
Ilberstedt 4 183 2.500 681,2 677,2 109,9
Ilberstedt 4 184 5.000 1337,8 1344,7 227,6
Ilberstedt 4 185 2.500 666,1 597,9 109,3
Ilberstedt 4 186 2.500 604,2 499,8 100,3
Ilberstedt 4 187 5.000 1204,7 806,2 262,6
Ilberstedt 4 188 5.001 1144,5 672 186,9
Ilberstedt 4 189 19.000 3858 1985,6 229,4
Ilberstedt 4 190 20.000 3531 2009,8 261
Ilberstedt 4 191 20.000 3113,3 2814,1 428,8
Ilberstedt 4 192 22.998 3068,4 4391,1 651,5
Ilberstedt 4 193 23.002 2709,1 5439,6 601,4
Ilberstedt 4 194 23.002 2435,5 6247,2 570,2
Ilberstedt 4 195 25.000 2368,3 7227,8 566,7
Ilberstedt 4 196 4.998 478,3 919,1 265,6
Ilberstedt 4 197 19.998 1742,4 3349,1 912,5
Ilberstedt 4 198 25.000 2270,1 4049,4 1087,9
Ilberstedt 4 199 12.502 2000,9 1217,8 538,8
Ilberstedt 4 200 12.486 2001,9 1172,9 526,2
Ilberstedt 4 201 25.014 4512,5 1884,1 1109,4

Amtlicher Teil Bekanntmachung

G e b i e t s ä n d e r u n g s v e re i n b a r u n g
zwischen derStadt Bernburg (Saale) und derGemeinde Gröna

Präambel
1Der Gemeinderat von Gröna hat am 6.
November 2008 beschlossen, dass die
Gemeinde Gröna nach Maßgabe nach-
stehender Vereinbarung in die Stadt
Bernburg (Saale) eingegliedert wird.

2Die Bürger der Gemeinde sind nach
einer Bürgeranhörung gemäß § 17
Absatz 1 Satz 8 GO LSAzur
Eingliederung angehört worden.

3Der Stadtrat von Bernburg (Saale) hat
mit Beschluss vom 30. Oktober 2008 der
Eingliederung der Gemeinde Gröna in
die Stadt Bernburg (Saale) nach
Maßgabe nachstehender Vereinbarung
zuge-stimmt.

4Zur Durchführung der Eingliederung
schließen die Stadt Bernburg (Saale) und
die Gemeinde Grö-na folgende

Vereinbarung
aufgrund der §§ 17 und 18 der
Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom
05.10.1993 (GVBl. LSAS. 568), in der
z. Z. geltenden Fassung.

§ 1 Eingliederung
Die Gemeinde Gröna wird zum 1. Januar
2010, 0:00 Uhr aufgelöst und in die Stadt
Bernburg (Saale) eingegliedert. Mit
Wirksamkeit der Eingliederung wird die
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg auf-
gelöst.

§ 2 Sicherung derEinwohner- und
Bürgerr echte

(1) Zur Sicherung der Bürgerrechte
nach §§ 20 und 21 GO LSAwird die
Dauer des Wohnsitzes und des
Aufenthaltes in der eingegliederten
Gemeinde Gröna auf die Dauer des
Wohnsitzes oder des Aufenthaltes in der
Stadt Bernburg (Saale) angerechnet.

(2) Die Einwohner der eingeglie-
derten Gemeinde Gröna haben im
Verhältnis zur Stadt Bernburg (Saale) die
gleichen Rechte und Pflichten wie die
übrigen Einwohner von Bernburg
(Saale).

(3) Die öffentlichen Einrichtungen
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der Stadt Bernburg (Saale) stehen ihnen
im Rahmen der geltenden Bestim-
mungen in gleicher Weise wie den
Einwohnern der übrigen Stadtteile zur
Verfügung.

§ 3 Bezeichnung
(1) Die bisher selbstständige Ge-
meinde Gröna ist nach ihrer Einglie-
derung in die Stadt Bernburg (Saale)
Ortsteil der aufnehmenden Stadt. Der
Ortsteil führt neben dem Namen der auf-
nehmenden Stadt den bisherigen
Gemeindenamen als Ortsteilnamen wei-
ter. 

(2) Für die Ortseingangsschilder
wird vereinbart, dass darauf zuerst der
Name des Ortsteiles, darunter die Worte
„Stadt Bernburg (Saale)“ und darunter
das Wort „Salzlandkreis“ stehen.

§ 4 Ortschaftsverfassung
1Für die eingegliederte Gemeinde wird
die Ortschaftsverfassung nach §§ 86 ff.
GO LSA eingeführt. Die eingegliederte
Gemeinde und künftige Ortsteil Gröna
wird zur Ortschaft der aufnehmenden
Stadt Bernburg (Saale). 2In der eingeglie-
derten Gemeinde und nunmehrigen
Ortschaft Gröna wird ein Ortschaftsrat
mit Ortsbürgermeister gebildet. 3Bis zur
Neuwahl des Ortschaftsrates nimmt der
Gemeinderat der eingegliederten Ge-
meinde die Aufgaben des Ortschaftsrates
wahr.
4Bei der Neuwahl des Ortschaftsrates
wird die Zahl der neu zu wählenden
Ortschaftsratsmitglieder auf fünf festge-
setzt. 
5Der bisherige ehrenamtliche Bürger-
meister nimmt gemäß § 58 Abs. 1b GO
LSA bis zum Ablauf seiner Wahlperiode
längstens für die erste Wahlperiode des
Ortschaftsrates nach der Neuwahl die
Funktion des Ortsbürgermeisters wahr.

§ 5 Wahrung der Eigenart
(1) 1Die Stadt Bernburg (Saale)
verpflichtet sich, den Charakter und das
örtliche Brauchtum der einzugliedernden
Gemeinde Gröna zu erhalten. 2Hierzu
überträgt die Stadt Bernburg (Saale)
durch Hauptsatzung dem Ortschaftsrat
folgende Aufgaben zur Erledigung:
- Förderung der örtlichen Vereinigungen
und Sportstätten,
- Pflege des Ortsbildes und des örtlichen
Brauchtums (z. B. Volksfeste),
- Ausgestaltung der Gemeindebibliothek.
3Die dafür notwendigen Mittel von der-
zeit 22.000,00 Euro werden im Rahmen
der finanziellen Möglichkeiten der Stadt

im Haushaltsplan der Stadt Bernburg
(Saale) gesondert veranschlagt.

(2) 1Die Stadt Bernburg (Saale)
wird bis zum 31.12.2015 den Bestand
und Betrieb folgender in der einzuglie-
dernden Gemeinde vorhandenen kom-
munalen Einrichtungen gewährleisten:
- Kindertagesstätte in kommunaler
Trägerschaft,
- Gemeindebibliothek.
2Diese Verpflichtung der Stadt Bernburg
(Saale) entfällt ganz oder teilweise,
wenn und soweit sich der zu Grunde lie-
gende Sachverhalt oder die rechtlichen
Voraussetzungen grundlegend ändern.
3Der Ortschaftsrat ist nach § 87 Abs. 1
Nr. 4 GO LSAzu hören.

(3) 1Dem Ortsbürgermeister wer-
den im Rahmen der finanziellen
Möglichkeiten 400 Euro als Ver-
fügungsmittel und 600 Euro für
Ehrungen und Repräsentationen zur
Verfügung gestellt. 2Diese Beträge wer-
den bis zum Jahr 2012 garantiert.

§ 6 Rechtsnachfolge
(1) 1Die Stadt Bernburg (Saale) tritt
im Zeitpunkt der Eingliederung die
Rechtsnachfolge für die Gemeinde
Gröna an und der aufgelösten Verwal-
tungsgemeinschaft Bernburg an. 2Sie tritt
insbesondere in die Zweckverbände,
Verbände und Vereinigungen, denen die
eingegliederte Gemeinde und die aufge-
löste Verwaltungsgemeinschaft angehör-
ten sowie in die von ihnen abgeschlosse-
nen öffentlich-rechtlichen und privat-
rechtlichen Verträge ein und übernimmt
deren Forderungen und Verbindlich-
keiten. 3Die Geschäftsanteile der einge-
gliederten Gemeinde und der aufgelös-
ten Verwaltungsgemeinschaft an Kapi-
talgesellschaften gehen ebenfalls auf die
Stadt Bernburg (Saale) über.

(2) Die Mitgliedschaften der einzu-
gliedernden Gemeinde und der aufzulö-
senden Verwaltungsgemeinschaft in
Zweckverbänden, Verbänden und Ver-
einigungen, die Verträge und Kapital-
beteiligungen der einzugliedernden
Gemeinde ergeben sich aus der als
Anlage 1 beigefügten Aufstellung.

(3) 1Das bewegliche und unbeweg-
liche Eigentum der eingegliederten
Gemeinde und der aufgelösten Verwal-
tungsgemeinschaft geht mit dem Zeit-
punkt der Eingliederung in das Eigentum
der Stadt Bernburg (Saale) über. 2Eine
Aufstellung über das Eigentum und die

bestehenden Verbindlichkeiten liegen
dem Vertrag als Anlage 2 bei.

§ 7 Ortsrecht
(1) 1Im Gebiet der eingegliederten
Gemeinde Gröna gilt das bisherige, in
der Anlage 3 aufgeführte Ortsrecht und
das von der aufgelösten Verwaltungsge-
meinschaft Bernburg gesetzte Ortsrecht,
soweit es nicht durch die Eingliederung
gegenstandslos geworden ist, nach
Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften
und Bestimmungen dieser Vereinbarung
im bisherigen Geltungsbereich fort, bis
es durch neues Ortsrecht wirksam ersetzt
wird oder aus anderen Gründen außer
Kraft tritt. 2Die Anpassung des
Ortsrechts an das Recht der Stadt
Bernburg (Saale) hat spätestens bis zum
31. Dezember 2011 zu erfolgen, mit
Ausnahme folgender Satzungen:
1. Erschließungsbeitragssatzung
der Gemeinde Gröna vom 18.03.1997,
2. Straßenausbaubeitragssatzung
der Gemeinde Gröna vom 07.05.2002,
3. Abschnittsbildung in der
Erschließungsanlage „Friedens-
straße/Kelterweg“ vom 11.01.2000,
4. Richtlinie über die Stundung
von Straßenausbaubeiträgen vom
29.10.1998, zuletzt geändert am
08.11.2001.
3Die vorgenannten Satzungen und
Richtlinien unter Punkt 1. bis 4. werden
spätestens zum 
31. Dezember 2014 angepasst

(2) Soweit nach der Eingliederung
für bestimmte Rechtsgebiete Ortsrecht in
der einzugliedernden Gemeinde Gröna
nicht besteht, gilt das Ortsrecht der Stadt
Bernburg (Saale) nach entsprechender
Verkündung.

(3) Mit Wirkung der Eingliederung
gilt die Hauptsatzung der Stadt Bernburg
(Saale), die gemäß § 4 und 5 dieser
Vereinbarung anzupassen ist.

(4) 1Die bestehende Bauleitplanung
(Flächennutzungsplan, Bebauungspläne,
Vorhaben- und Erschließungspläne,
Städtebauliche Verträge) wird übernom-
men und im Rahmen der Planung für das
gesamte Gemeindegebiet weitergeführt.
2Die Stadt Bernburg (Saale) verpflichtet
sich, vor der Abgabe der Stellungnah-
men zu Ausweisungen der Regional-
planung, die das Gebiet der Ortschaft
betreffen, den Ortschaftsrat anzuhören. 

§ 8 Haushaltsführung
(1) 1Die Haushaltssatzung der
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Gemeinde Gröna und der aufgelösten
Verwaltungsgemeinschaft bleiben bis
zum 31.12.2009 in Kraft. 2Die der
Ortschaft nach der Eingliederung ent-
sprechend dieser Vereinbarung zuzufüh-
renden Mittel sind im Rahmen des
Haushaltsplanes der Stadt Bernburg
(Saale) in separaten Haushaltsstellen
auszuweisen.

(2) 1Die einzugliedernde Gemeinde
wird vom Abschluss der Vereinbarung
bis zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der
Eingliederung finanzielle Verpflich-
tungen, die über eine Wertgrenze von
1.000 EUR hinausgehen und nicht
Bestandteil ihrer Haushaltssatzung sind,
nur im Einvernehmen mit der Stadt
Bernburg (Saale) neu eingehen.
2Sie wird sich im Sinne der §§ 99 ff. GO
LSA aller Entscheidungen enthalten, die
der Finanzlage der Stadt Bernburg
(Saale) Nachteile bringen könnten.

§ 9 Steuern
Die Hebesätze für die Grundsteuer A und
B und die Gewerbesteuer werden von
der Stadt Bernburg (Saale) für das
Gebiet der dann eingegliederten
Gemeinde Gröna durch die Haushalts-
satzung in den einzelnen Jahren wie folgt
festgesetzt:

1. Die Hebesätze für Grundsteuer
A und Gewerbesteuer werden ab
Haushaltsjahr 2010 in gleicher Höhe wie
für Bernburg (Saale) festgesetzt

2. Der Hebesatz für die Grund-
steuer B bleibt im ehemaligen Gemar-
kungsgebiet Gröna bis zum 31. Dezem-
ber 2011 bei 320 v. H. Ab Haushaltsjahr
2012 gilt der gleiche Hebesatz wie in
Bernburg (Saale).

§ 10 Investitionen
(1) 1Die Stadt Bernburg (Saale)
wird die zum Zeitpunkt der Einglie-
derung in der Rücklage der einzuglie-
dernden Gemeinde vorhandenen Mittel
für Investitionen in der dann eingeglie-
derten Gemeinde verwenden. 2Die Höhe
der Rücklage wird zum 31. Dezember
2009 festgestellt.

(2) Die Stadt Bernburg (Saale)
erklärt sich bereit, folgende durch die
einzugliedernde Gemeinde Gröna
begonnenen und mittelfristig geplanten
Baumaßnahmen im Rahmen der finan-
ziellen Möglichkeiten fort zu führen und
fertig zu stellen:
- Schiffsgaststätte: Erschließung

und Steg, Erwerb eines Schiffes,
- Straßenbau Friedensstraße und 

Nebenanlagen,
- Straßenbau Pachthof inklusive 

Restfertigstellung Bruchsteinmauer,
- Pachthof: Gebäudesicherung,
- Grundstückskauf: Trenkel,
- Grundstückskauf: 

Saalegrundstück BVVG,
- Umbau Schlehdorn,
- Sportplatz: Beregnungkomplett,
- Begrünung Tennisplatz, 

Grundstück Matthias,
- Wohnungen Hauptstraße 25 

und 26,
- Regenwasserkanal Kelterweg,
- Bolzplatz,
- Bruchsteinmauer Petersgrundstück,
- BruchsteinmauerTrenkelgrundstück,
- Straßenbau von Kirche 

bis Brücke,
- Radweg an der Landstraße nach 

Bernburg-Neuborna.

§ 11 Gemeindebedienstete
(1) 1Die Übernahme der
Beschäftigten der einzugliedernden
Gemeinde Gröna richtet sich nach § 73a
GO LSAi.V.m. §§ 128, 129 BRRG. 2Sie
sind verpflichtet, die ihnen übertragenen
Aufgaben wahrzunehmen. 3Einen An-
spruch auf Übertragung einer bestimm-
ten Funktion oder eines bestimmten
Arbeitsplatzes haben sie nicht. 4Es wird
ein Kündigungsschutz für betriebsbe-
dingte Beendigungskündigungen für die
übernommenen Beschäftigten bis zum
31. Dezember 2015 vereinbart, die
Eingruppierungen werden anerkannt. 

(2) Die einzugliedernde Gemeinde
wird vom Abschluss der Vereinbarung
bis zum Zeitpunkt des Zusammen-
schlusses keine Veränderung der dienst-
und arbeitsrechtlichen Verhältnisse ihrer
Bediensteten, insbesondere keine
Neueinstellungen und Höhergruppie-
rungen ohne Abstimmung mit der Stadt
Bernburg (Saale) vornehmen.

§ 12 Straßenumbenennungen
Die Vertragspartner sind sich im Rahmen
der Gefahrenabwehr darüber einig, vor-
handene Doppelungen von Straßenbe-
zeichnungen durch Umbenennung in
Gröna oder Bernburg (Saale) bis zum 31.
Dezember 2010 aufzuheben. 

§ 13 Gewährung des Brandschutzes
und der Hilfeleistung

(1) Der Stadt Bernburg (Saale)
obliegen die Aufgaben nach dem
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz

des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG)
vom 06.07.1994 in der jeweils geltenden
Fassung.

(2) Die Freiwillige Feuerwehr der
einzugliedernden Gemeinde Gröna
besteht als Ortsfeuerwehr der Stadt
Bernburg (Saale) fort.

(3) Der bisherige Gemeindewehr-
leiter wird zum Ortswehrleiter der
Ortschaft Gröna bis zum Ende seiner
jeweiligen Amtszeit.

§ 14 Regelung von Str eitigkeiten
(1) 1Diese Vereinbarung wurde im
Geist der Gleichberechtigung und
Vertragstreue getroffen. 2Auftretende
Unstimmigkeiten sind in diesem Sinne
gütlich zu regeln.

(2) Können Meinungsverschieden-
heiten zwischen den Vertragsparteien
nicht einvernehmlich geregelt werden,
ist die Kommunalaufsichtsbehörde anzu-
rufen.

(3) 1Sollte eine der vorstehenden
Regelungen dem derzeitig oder künftig
geltenden Recht widersprechen, so soll
sie durch eine Regelung ersetzt werden,
die dem am nächsten kommt, was die
vertragsschließenden Parteien gewollt
haben. 2Im übrigen soll die Vereinbarung
Rechtsbestand haben.

(4) 1Sollten einzelne Bestimmun-
gen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder nach Vertrags-
schluss unwirksam oder undurchführbar
werden, so wird dadurch die Wirksam-
keit des Vertrages im Übrigen nicht
berührt. 2§ 139 BGB findet keine
Anwendung.

§ 15 Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen
in dieser Vereinbarung gelten jeweils in
männlicher und weiblicher Form.

§ 16 Schlussbestimmungen,
Inkrafttr eten

(1) Die Anlagen 1 bis 3 sind
Bestandteil dieses Vertrages.

(2) Diese Vereinbarung tritt am Tag
nach der Veröffentlichung der Verein-
barung einschließlich der Genehmigung
und der Bestimmungen der Kommunal-
aufsichtsbehörde im Amtsblatt des
Salzlandkreises in Kraft.
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Bernburg (Saale), 13. November 2008

für die Stadt Bernburg (Saale)
S c h ü t z e (Siegel)
Oberbürgermeister

Gröna, 16. November 2008

für die Gemeinde Gröna
B a r t e l (Siegel)
Bürgermeister

Anlage 1zur
Gebietsänderungsvereinbarung

zwischen
der Stadt Bernburg (Saale) 
und der Gemeinde Gröna

Mitgliedschaften der Gemeinde Gröna in
Zweckverbänden, Verbänden und Verei-
nigungen, die Verträge und Kapitalbetei-
ligungen der einzugliedernden Gemein-
de Gröna ergeben:

1. Mitgliedschaften
- Wasserverband „Saaleaue“
- Unterhaltungsverband 

westliche Fuhne-Ziehte
- Städte- und Gemeindebund
- Kreisfeuerwehrverband

2. Verträge und Kapitalbeteiligungen
- Stromkonzessionsvertrag 

enviaM
- Gaskonzessionsvertrag 

Stadtwerke Bernburg GmbH
- Beteiligung an KOWISA
- Elternbeiträge Kita
- Betreuungsvertrag BBS (ABM)
- Versicherungsverträge für 

diverse Liegenschaften
- Pachtverträge
- Kreditverträge
- Mietverträge für gemeindeeige-

ne Liegenschaften

Anlage 2zur
Gebietsänderungsvereinbarung

zwischen
der Stadt Bernburg (Saale) 
und der Gemeinde Gröna

Bewegliches und unbewegliches
Eigentum der Gemeinde Gröna

- Kindertageseinrichtung mit 
Ausstattung, Spielplatz und 
Spielgeräten,

- Gemeindebibliothek mit 
Ausstattung,

- Gemeindeverwaltung (Mobiliar)
- Feuerwehrgebäude

mit Ausstattung:
- 2 Stück Fahrzeuge mit 
Ausrüstung gemäß VO (davon 
ein FZ von der FFWBernburg 
(Saale)
- 20 Stück Spinde mit PSA
- 5 Tische mit 25 Stühlen
- 2 Stück Büroschränke
- 1 Stück Stahlschrank
- 1 Stück kombiniertes 
Telefon/Faxgerät
- 1 Stück Küchenzeile mit 
Mikrowelle, Kocher, Kaffee-
maschine
- 1 Stück Fernseher 
und Receiver
- 1 Stück Stereoanlage

- Fuhrpark

- Grundstücke und Gebäude
1. Bebaute Grundstücke:

- Hauptstr. 25 (Wohnhaus)
- Hauptstr. 26 (Wohnhaus)
- Schulstr. 11 (Kindergarten, 
Gemeindeverwaltung, 
Wohnung)
- Lagergebäude, Grüne Gasse
- Am Kirschteich 1a, Feuerwehr
- Tennisplatz
- Saalweg 11
- Saalweg 2 (ehem. Petershof)
- Saalweg 1 (Trenkel) - Ankauf 
in Vorbereitung; Bebauung in 
Planung
- Friedensstr. 3, Dorfgemein-
schaftshaus mit Gaststätte
- Sportplatz mit Vereinshaus, 
Schulstraße (ohne Grund und 
Boden, Eigentümer Grund und 
Boden:Separationsinteressenten)
- Garagengrundstücke 
(Eigentumsgaragen auf Grund 
und Boden der Gemeinde): 
Kelterweg, Hauptstr. 25, 26, 
Rustanger, Grüne Gasse, An der 
Saale

2. Unbebaute Grundstücke
- Straßen, Wege, Plätze

- Gemarkung Bernburg:
Flur 98 Flurst. 38/2, 27/1, 28/2, 29/2,
29/3

- Gemarkung Gröna:
Flur 1 Flurst. 3, 6, 11, 20, 57, 68, 87, 90
und 93
Flur 2 Flurst. 1, 10/8, 11, 17, 18, 21,
34/2, 34/3, 44, 77/3, 77/6, 77/9, 96/8,
110/3, 121/4, 124/14, 124/19, 167, 183,
187, 207/8, 209/2, 211/4, 211/6, 222/4,
222/19, 236, 244, 276/2, 285/1, 286/2,

288/1, 309/1, 312/3, 1002, 1007, 1012,
1017, 1025, 1029, 1033, 1037, 1039,
1041, 1063, 1065, 1069
Flur 3 Flurst. 3, 6, 
Flur 4 Flurst. 3, 11
Flur 7 Flurst. 1004, 1005

- Ackerland:
- Gemarkung Bernburg:

Flur 96 Flurst. 68/2, 1008, 1010

- Gemarkung Gröna:
Flur 1 Flurst. 84, 85
Flur 2 Flurst. 3, 170/2, 222/15, 227/1,
229, 230, 231, 232, 233, 234, 235/2
Flur 3 Flurst. 1

- Pachtgrundstücke (Gartenland) 
Flur 2 Flurst. 10/11, 10/12, 10/13, 10/21,
10/22, 10/24, 10/25, 10/29, 292, 1046,
1047, 1049

- Grünland, Wiese, Holzung,
Wasserflächen, Gräben, Unland u. son-
stige Flächen
Flur 1 Flurst. 59, 65/9 (Taiga), 89, 110/5,
124/15, 124/16, 168, 170/1, 172, 180,
222/2, 262, 263, 266, 268/1, 276/1,
287/1, 287/2, 287/3288/2, 1004, 1009,
1014, 1019, 1035, 1036, 1038
Flur 3 Flurst. 14, 15, 21, 24
Flur 4 Flurst. 5
Flur 5 Flurst. 2, 3, 4
Flur 7 Flurst. 6

bestehende Verbindlichkeiten
-- Kreditanstalt für Wiederaufbau 
- Darlehen-Nr. 74005900 
- Restschuld am 01.08.08 = 79.484,51 € 
- jährliche Tilgung = 5.889,06 €
- Zinsen - keine

Anlage 3zur
Gebietsänderungsvereinbarung

zwischen
der Stadt Bernburg (Saale) 
und der Gemeinde Gröna

Aktuelle Satzungen und Richtlinien der
Gemeinde Gröna

1) Hauptsatzung der Gemeinde Gröna
vom 15.02.2008

2) Geschäftsordnung für den
Gemeinderat der Gemeinde Gröna vom
06.07.1999

3) Satzung über die Entschädigung für
ehrenamtlich tätige Bürger vom
27.09.2000, zuletzt geändert am
21.06.2006
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5) Hundesteuersatzung der Gemeinde
Gröna vom 18.12.2001

6) Satzung über die Erhebung von
Vergnügungssteuer in der Gemeinde
Gröna vom 17.11.1997, zuletzt geändert
am 18.12.2001

7) Straßenreinigungssatzung der
Gemeinde Gröna vom 21.12.1994

8) Satzung über die Festsetzung des
Elternbeitrages für den Besuch der
Kindertageseinrichtung in Trägerschaft
der Gemeinde Gröna vom 10.12.2003,
zuletzt geändert am 28.09.2006

9) Erschließungsbeitragssatzung der
Gemeinde Gröna vom 18.03.1997

10) Straßenausbaubeitragssatzung der

Gemeinde Gröna vom 07.05.2002

11) Abschnittsbildung in der
Erschließungsanlage „Friedens-
straße/Kelterweg“ vom 11.01.2000

12) Richtlinie über die Stundung von
Straßenausbaubeiträgen vom
29.10.1998, zuletzt geändert am
08.11.2001

Genehmigung des Gebietsänderungsvertrages 
zur Eingliederung der Gemeinde Gröna in die Stadt Bernburg (Saale)

durch den Salzlandkreis als untere Kommunalaufsichtsbehörde vom 06.02.2009
(Az.: 30.15.6.02-II-Kö/Gröna)

Gemäß § 17 Abs. 1 der
Gemeindeordnung für das Land
Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom       5.
Oktober 1993 (GVBl. LSAS. 568) in der
derzeit gültigen Fassung genehmige ich
den von den Bürgermeistern unterzeich-
neten Gebietsänderungsvertrag zwischen

der Gemeinde Gröna 
vom 16. November 2008

und der
Stadt Bernburg (Saale) 

vom 13. November 2008

über die Eingemeindung der Gemeinde
Gröna in die Stadt Bernburg (Saale) mit
Wirkung zum 1. Januar 2010 unter der
aufschiebenden Bedingung, dass § 16
Absatz 2 des Gebietsänderungs-
vertrages wie nachstehend formuliert,
geändert wird:

Der Gebietsänderungsvertrag ist mit der
Genehmigung des Salzlandkreises als
untere Kommunalaufsichtsbehörde und
deren Bestimmungen im Amtsblatt des
Salzlandkreises zu veröffentlichen.

Begründung:
Mit Antrag vom 17. November 2008
wurde der o. g. Gebietsänderungsvertrag
der Kommunalaufsichtsbehörde zur
Genehmigung nach § 140 Abs. 1 Satz 1
GO LSAvorgelegt.

Rechtsgrundlage der Genehmigung des
Gebietsänderungsvertrages sind die §§
17 Abs. 1 Satz 1 GO LSA, 18 Abs. 1 und
16 Abs. 1 GO LSA.

Gemäß § 16 Abs. 1 GO LSAkönnen
Gemeinden aus Gründen des öffent-
lichen Wohls aufgelöst, neu gebildet
oder in ihren Grenzen geändert werden
(Gebietsänderung). Die Änderung der

Gemeindegrenzen kann gemäß § 17 Abs.
1 S. 1 GO LSAdurch Vereinbarung der
beteiligten Gemeinden mit Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde
erfolgen.

Eine rechtzeitige und ausreichende
Anhörung der Bürger hat in der
Gemeinde Gröna am 6. Mai 2008 statt-
gefunden.

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
stimmte am 30. Oktober 2008 und der
Gemeinderat der Gemeinde Gröna am 6.
November 2008 dem Gebietsänderungs-
vertrag zu.

Gründe des öffentlichen Wohls stehen
einer Eingemeindung der o. g. Gemeinde
in die Stadt Bernburg (Saale) nicht ent-
gegen. Es liegt im Interesse der
Allgemeinheit, dass sich landesweit leis-
tungsfähige Strukturen entwickeln.

Die Genehmigung des Gebietsände-
rungsvertrages zwischen der Gemeinde
Gröna und der Stadt Bernburg (Saale)
wird unter Nebenbestimmungen (auf-
schiebende Bedingung) erteilt.

Rechtsgrundlage für die aufschiebende
Bedingung ist § 1 Absatz 1 VwVfG LSA
in Verbindung mit § 36 VwVfG. Gemäß
§ 36 Absatz 1 VwVfG ist eine
Nebenbestimmung zulässig, wenn sie
sicherstellen soll, dass die gesetzlichen
Voraussetzungen des Verwaltungsaktes
erfüllt werden, wenn also durch die auf-
schiebende Bedingung an sich bestehen-
de Versagungsgründe ausgeräumt wer-
den sollen.

Gemäß § 1 des Gebietsänderungs-
vertrages soll die gemeinde Gröna zum
1. Januar 2010 aufgelöst und in die Stadt

Bernburg (Saale) eingemeindet werden.
§ 16 Abs. 2 des Gebietsänderungs-
vertrages regelt, dass diese Vereinbarung
am Tag nach der Veröffentlichung ein-
schließlich der Genehmigung und der
Bestimmungen der Kommunalaufsichts-
behörde im Amtsblatt des Salzland-
kreises in Kraft tritt.

Mit dieser Formulierung muss für ein
Wirksamwerden des Gebietsänderungs-
vertrages zum 1. Januar 2010 sicherge-
stellt sein, dass bis zum 31. Dezember
2009 eine Veröffentlichung erfolgt, so
dass die Regelung im § 16 Absatz 2 mit-
hin zur Genehmigung der Änderung
bedarf.

Die Bedingung dient den an sich beste-
henden Versagungsgrund bezüglich der
Regelung im § 16 Absatz 2 des
Gebietsänderungsvertrages auszuräu-
men.

Die Bedingung stellt gegenüber einer
vollständigen Versagung der Genehmi-
gung eine weniger einschneidende
Maßnahme für die Stadt Bernburg
(Saale) und der Gemeinde Gröna dar.
Nach pflichtgemäßer Ermessensaus-
übung habe ich mich daher entschieden,
die Genehmigung mit einer aufschieben-
den Bedingung zu versehen, da die
Einhaltung der gesetzlichen Voraus-
setzungen auch durch eine Bedingung
sichergestellt werden kann.

Daher ist dem Stadtrat der Stadt
Bernburg (Saale) bzw. dem Gemeinderat
der Gemeinde Gröna Gelegenheit zu
geben, sich den Regelungsinhalt des
Vertrages, den er durch meine
Genehmigungsverfügung erhalten hat,
zu eigen zu machen, in dem er darüber
beschließt (Beitrittsbeschluss).
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift beim
Salzlandkreis, Karlsplatz 37 in 06406
Bernburg (Saale) Widerspruch eingelegt
werden.

Hinweise zu dem
Gebietsänderungsvertrag:

Zum § 5 Absätze 1, 2 und 3 und zum §
10 Absatz 2 des Vertrages wird darauf
hingewiesen, dass sich die
Haushaltstätigkeit der Stadt Bernburg
(Saale) an den haushaltsrechtlichen
Voraussetzungen zu orientieren hat.
Insbesondere ist dies vor dem Hinter-
grund des anzustrebenden Haushaltsaus-
gleiches der aufnehmenden Stadt zu wer-
ten und begründet damit keine
Verpflichtung.

Gemäß § 5 Absatz 3des Vertrages ertei-
le ich den Hinweis, dass die Regelung
des Gebietsänderungsvertrages gemäß §
12 GemHVO Doppik, keine rechtsver-
bindliche Verpflichtung für die
Vertragsparteien und Dritter (Ortschafts-
rat) begründet. Die Einräumung von
Verfügungsmitteln für den Ortschaftsrat
sowie für den Ortschaftsbürgermeister
ist aus haushaltsrechtlicher Sicht nicht

möglich. Allerdings liegt es im Ermessen
des hauptamtlichen Bürgermeisters im
Rahmen des Rechts der Kommunalen
Selbstverwaltung (Finanzhoheit) auch
einen Teil seiner Verfügungsmittel zur
Verfügung zu stellen. Dies hängt wiede-
rum maßgeblich von der Leistungs-
fähigkeit der Gemeinde ab. Die
Haushaltsgrundsätze §§ 90 ff GO LSA
sind zwingend einzuhalten und eine ord-
nungsgemäße Verwendung der Gelder
sicherzustellen.

Gemäß § 8 Absatz 1 sollen die
Haushaltssatzungen der Gemeinde
Gröna und der aufgelösten Verwal-
tungsgemeinschaft bis zum 31. Dezem-
ber 2009 in Kraft bleiben.

Hierzu weise ich darauf hin, dass diese
Regelung ins Leere geht. Da die
Eingliederung zum 1. Januar 2010 erfol-
gen soll, kann von einer Regelung zur
Geltungsdauer der Haushaltssatzungen
abgesehen werden.

Zum § 11 Satz 4erteile ich den Hinweis,
dass diese Regelung dahingehend auszu-
legen ist, dass sie nur nach Maßgabe des
§ 1 des Kündigungsschutzes Anwendung
finden kann.

Eine Änderung oder Anpassung des
Gebietsänderungsvertrages hinsichtlich
der erteilten Hinweise ist nicht erforder-
lich.

Allgemeine Hinweise:
1. Diese Genehmigung wird erst wirk-
sam, wenn die Stadt Bernburg (Saale)
und die Gemeinde Gröna ihr durch
Beschlüsse des Stadtrates Bernburg
(Saale) und des Gemeinderates Gröna
beitreten. Die Beitrittsbeschlüsse sowie
der Nachweis der formellen Recht-
mäßigkeit der Beschlussfassungen sind
dem Salzlandkreis als untere Kommu-
nalaufsichtsbehörde vorzulegen.

2. Nach den Beschlussfassungen
ist der Gebietsänderungsvertrag, die
Genehmigung der Kommunalaufsichts-
behörde sowie die ausgefertigten Bei-
trittsbeschlüsse im Amtsblatt des
Salzlandkreises öffentlich bekannt zu
machen.

Im Auftrag

(Siegel)

gez. v o n  d e m  B u s s c h e
Amtsleiterin

Stadt Bernburg (Saale):
Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 2. April 2009
folgenden Beschluss gefasst:
Die Stadt Bernburg (Saale) tritt der auf-
schiebenden Bedingung in der Geneh-
migungsverfügung des Salzlandkreises
vom 6. Februar 2009 (Az: 30.15.6.02-II)
zur Änderung des § 16 Abs. 2 der
Gebietsänderungsvereinbarung zwi-
schen der Stadt Bernburg (Saale) und der
Gemeinde Gröna bei.

Bernburg (Saale), 7. April 2009

(Siegel)

gez. H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Beitrittsbeschlüsse zurGenehmigung
des Gebietsänderungsvertrages

zwischen derStadt Bernburg (Saale) und derGemeinde Gröna
durch den Salzlandkreis als untere Kommunalaufsichtsbehörde

vom 6. Februar2009 (Az.: 30.15.6.02-II)

Gemeinde Gröna:
Der Gemeinderat der Gemeinde Gröna
hat in seiner Sitzung am 12. März 2009
folgenden Beschluss gefasst:
Der Gemeinderat der Gemeinde Gröna
tritt der aufschiebenden Bedingung in
der Genehmigungsverfügung des
Salzlandkreises vom 6. Februar 2009
(Az: 30.15.6.02-II) zur Änderung des §
16 Abs. 2 der Gebietsänderungsver-
einbarung zwischen der Stadt Bernburg
(Saale) und der Gemeinde Gröna bei.

Gemeinde Gröna, 11. April 2009

(Siegel)

gez. M a n f r e d  B a r t e l
Bürgermeister

Die Gebietsänderungsvereinba-
rung zwischen derStadt Bernburg
(Saale) und derGemeinde Gröna,
die Genehmigung derKommunal-
aufsichtsbehörde sowie die Bei-
trittsbeschlüsse des Stadtrates und
des Gemeinderates wurden im
Amtsblatt für den Salzlandkreis –
Amtliches Verkündungsblatt - vom
29.04.2009 öffentlich bekannt
gemacht.

Das nächste Das nächste AmtsblattAmtsblatt
erscheint erscheint 

am Donnerstag, am Donnerstag, 
4. Juni 20094. Juni 2009
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Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 63 mit dem
Kennwort: „W ohngebiet Süd-West“ nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

(BauGB)

Der vom Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) in der Sitzung am 02. April 2009
gebilligte und zur Auslegung bestimmte
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 63 mit
dem Kennwort: „Wohngebiet Süd-West“
und der Entwurf der Begründung dazu
liegen vom

18. Mai 2009 bis zum 23. Juni 2009
in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II, Schlossstraße 11, Planungs-
amt, Zimmer 127, während folgender
Zeiten
Mo bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Di 14:00 bis 18:00 Uhr
Do 14:00 bis 16:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Die Begründung zum Bebauungsplan-
entwurf enthält den vollständigen
Umweltbericht, in dem nach der Anlage
zum Baugesetzbuch die aufgrund der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB
ermittelten und bewerteten Belange des
Umweltschutzes dargelegt sind. 
Während der Auslegungsfrist können
von jedermann Anregungen zu dem
Entwurf schriftlich oder während der
genannten Zeiten zur Niederschrift vor-
gebracht werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können.

Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungs-
gerichtsordnung ist unzulässig, soweit
mit ihm Einwendungen geltend gemacht
werden, die vom Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder ver-
spätet geltend gemacht wurden, aber hät-
ten geltend gemacht werden können.

Bernburg (Saale), 7. April 2009

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Stadt Bernburg (Saale)
Planungsamt

Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplanes Nr. 67 mit dem
Kennwort: „Ehemalige Eisengießerei“ nach § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

(BauGB)
Der vom Stadtrat der Stadt Bernburg
(Saale) in der Sitzung am 02. April 2009
gebilligte und zur Auslegung bestimmte
Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 67 mit
dem Kennwort: „Ehemalige Eisen-
gießerei“ und der Entwurf der Begrün-
dung dazu liegen vom

18. Mai 2009 bis zum 23. Juni 2009
in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Rathaus II, Schlossstraße 11, Planungs-
amt, Zimmer 127, während folgender
Zeiten
Mo bis Fr 09:00 bis 12:00 Uhr
Di 14:00 bis 18:00 Uhr
Do 14:00 bis 16:00 Uhr
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.

Die Begründung zum Bebauungsplan-
entwurf enthält den vollständigen
Umweltbericht, in dem nach der Anlage
zum Baugesetzbuch die aufgrund der
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB
ermittelten und bewerteten Belange des
Umweltschutzes dargelegt sind. 
Während der Auslegungsfrist können
von jedermann Anregungen zu dem
Entwurf schriftlich oder während der
genannten Zeiten zur Niederschrift vor-
gebracht werden. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen bei der Beschluss-
fassung über den Bauleitplan unberück-
sichtigt bleiben können.

Ein Antrag nach § 47 der Verwal-
tungsgerichtsordnung ist unzulässig,
soweit mit ihm Einwendungen geltend
gemacht werden, die vom Antragsteller
im Rahmen der Auslegung nicht oder
verspätet geltend gemacht wurden, aber
hätten geltend gemacht werden können.

Bernburg (Saale), 7. April 2009

H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

AusschreibungsanzeigerSachsen-Anhalt:

Tel. 0345 6932554
E-Mail: verlag@dvz-halle.de

Internet: dvz-verlag.de

Informationen zu Ausschreibungen

in Sachsen-Anhalt finden Sie im Internet
auch unter

www.ausschreibungs-abc.de
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Bekanntmachung überdie Möglichkeit der Einsichtnahme in das
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen fürdie

Kommunalwahlen (Gemeinderatswahl und Ortschaftsratswahl) am 7. Juni 2009

1. Zeit und Ort der Einsichtnahme
Das Wählerverzeichnis zu den
Kommunalwahlen für die Wahlbezirke
der Stadt Bernburg (Saale) ist

vom 18. Mai 2009 bis 23. Mai 2009

während der Dienststunden montags bis
freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr,
dienstags 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr, don-
nerstags 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr und
samstags 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr im
Einwohnermeldeamt der Verwaltungs-
gemeinschaft Bernburg, Schlossgarten-
straße 16 in 06406 Bernburg (Saale),
Gebäude II, Raum 013 einzusehen. Die
Möglichkeit der Einsichtnahme endet
am 23. Mai 2009.

Das Wählerverzeichnis wird im automa-
tisierten Verfahren geführt. Die Einsicht-
nahme ist durch ein Datensichtgerät
möglich.

Die wahlberechtigte Person kann verlan-
gen, dass in dem Wählerverzeichnis
während der Auslegungsfrist der Tag der
Geburt unkenntlich gemacht wird.

Wählen kann nur, wer in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist
oder einen Wahlschein hat.

2. Berichtigung des
Wählerverzeichnisses
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig
oder für unvollständig hält, kann wäh-
rend der Frist der Einsichtnahme, späte-
stens am 23. Mai 2009, bei der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg,
Schlossgartenstraße 16 in 06406
Bernburg (Saale), Gebäude II, Raum 013
schriftlich oder durch Erklärung zur
Niederschrift eine Berichtigung des
Wählerverzeichnisses beantragen. Wer
einen Antrag auf Berichtigung des
Wählerverzeichnisses stellt, hat die
erforderlichen Beweismittel beizubrin-
gen, sofern die behaupteten Tatsachen
nicht offenkundig sind (§ 19 KWO).

3. Wahlbenachrichtigung
Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhalten

bis spätestens zum 13. Mai 2009 eine
Wahlbenachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhal-
ten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu
sein, muss zur Sicherung seines
Wahlrechts das Wählerverzeichnis einse-
hen und gegebenenfalls während der
Frist zur Einsichtnahme einen Antrag auf
Berichtigung des Wählerverzeichnisses
stellen.
Wählen kann nur der Wahlberechtigte,
der in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen ist oder einen Wahlschein hat. Wer
im Wählerverzeichnis eingetragen ist,
kann nur in dem Wahlbezirk wählen, in
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen
ist.

4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein der Stadt
Bernburg (Saale) hat, kann an den
Kommunalwahlen in Bernburg (Saale)
durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen Wahlbezirk seines Wahlbereiches
oder
durch Briefwahl teilnehmen.

4.1 Ein Wahlberechtigter, der in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist,
erhält auf Antrag einen Wahlschein.

4.2 Ein Wahlberechtigter, der nicht in
das Wählerverzeichnis eingetragen ist,
erhält auf Antrag einen Wahlschein,
1. wenn er nachweist, dass er ohne
sein Verschulden die Antragsfrist für die
Berichtigung des Wählerverzeichnisses
versäumt hat; das gilt hinsichtlich der
Kreiswahl auch, wenn er den Antrag
nach § 15 Abs. 4 entschuldbar erst nach
Ablauf der Antragsfrist vorlegt,
2. wenn sein Recht auf Teilnahme
an der Wahl erst nach Ablauf der
Antragsfrist entstanden ist.

Für die Kommunalwahlen erhält der
Antragsteller nur einen Wahlschein für
alle Wahlen. Ist der Wahlberechtigte
nicht für jede Wahl wahlberechtigt, so
geht dies aus dem Wahlschein hervor.

4.3 Wahlscheine
(Briefwahlunterlagen) können bis zum
5. Juni 2009, 18:00 Uhr, bei der Stadt

Bernburg (Saale), Schlossgartenstraße
16 in 06406 Bernburg (Saale) mündlich
oder schriftlich beantragt werden. Der
Schriftform wird auch durch Telegramm,
Fernschreiben oder Fernkopie Genüge
getan. Fernmündliche Anträge sind nicht
zulässig. Ein behinderter Wahlberech-
tigter kann sich bei der Antragstellung
der Hilfe einer anderen Person bedienen.

In den Fällen des § 22 Abs. 2 KWO
(siehe Ziff. 4.2), kann der Antrag noch
bis zum Wahltage, 15:00 Uhr, gestellt
werden. Gleiches gilt, wenn der
Wahlberechtigte schriftlich erklärt,
wegen einer plötzlichen Erkrankung das
Wahllokal nicht oder nur unter nicht
zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen
zu können.

4.4 DerAntragsteller muss den Grund
für die Ausstellung des Wahlscheines
glaubhaft machen.Wer den Antrag für
eine andere Person stellt, muss durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.
An einen anderen als den Wahl-
berechtigten persönlich dürfen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen nur aus-
gehändigt werden, wenn die bevoll-
mächtigte Person vom Wahlberechtigten
bereits auf dem Wahlscheinantrag
benannt wurde oder die Berechtigung
zum Empfang, etwa im Falle des § 24
Abs. 5 Satz 3, durch Vorlage einer
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen
wird.
Verlorene oder nicht rechtzeitig zuge-
gangene Wahlscheine werden nicht
ersetzt.

5. Briefwahlunterlagen
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag
nicht, dass der Wahlberechtigte vor
einem Wahlvorstand wählen will, so
erhält er mit dem Wahlschein zugleich:

a) einen Stimmzettel für jede Wahl für
die er wahlberechtigt ist,
b) einen Wahlumschlag für alle Wahlen
(rot),
c) einen Wahlbriefumschlag für alle
Wahlen (hellblau).

Amtlicher Teil Bekanntmachung



Bernburg (Saale) Amtsblatt 05 / 09- 18 -

schlag und einen Wahlschein.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den
verschlossenen Wahlbrief mit den
Stimmzetteln und dem Wahlschein so
rechtzeitig an den Wahlleiter in der Stadt
Bernburg (Saale) versenden, dass der
Wahlbrief spätestens am Wahltag bis
18:00 Uhr, eingeht. Der Wahlbrief kann
auch in der Dienststelle des Wahlleiters

Der Wahlberechtigte kann diese
Wahlunterlagen nachträglich bis späte-
stens am Wahltage 15:00 Uhr anfordern.
Da die Kommunalwahlen als verbunde-
ne Wahlen durchgeführt werden, erhält
der Wahlberechtigte für jede Wahl, für
die er wahlberechtigt ist, einen Stimm-
zettel, für alle Wahlen aber nur einen
Wahlumschlag, einen Wahlbriefum-

in 06406 Bernburg (Saale), Schloss-
gartenstraße 16 abgegeben werden.

Bernburg (Saale), 4. Mai 2009

S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Die Bekanntmachung in der amtlichen Textfassung erfolgt im Amtsblatt des Salzlandkreises.

Amtlicher Teil Bekanntmachung

Am 7. Juni 2009findet die Wahl zum
Europäischen Parlament statt. Außerdem
werden am gleichen Tag Gemeinderäte
und Ortschaftsräte neu gewählt. Die
Wahllokale sind für alle Wahlen von
08:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

Bei dieser Wahl werden die Abge-
ordneten des Europäischen Parla-
ments durch die wahlberechtigten
Bürger gewählt. Jeder Wähler hat für
diese Wahl eine Stimme, mit der er eine
bestimmte Liste (Partei) wählen kann.
Am gleichen Tag finden auch die
Wahlen zu den Vertr etungen in den
Gemeinden und den Ortschaftenstatt,
d. h. es werden insgesamt gleichzeitig
zwei Wahlen, in der Or tschaft
Aderstedt drei Wahlen durchgeführt. 
Für die Wahlen zum jeweiligen
Gemeinderat und dem Ortschaftsrat hat
jeder Wähler pro Stimmzettel drei
Stimmen.
Wer von seinem Wahlrecht Gebrauch
machen will, kann am Wahltage in sei-
nem Wahllokal, welches ihm auf seiner
Wahlbenachrichtigungskarte bekannt
gegeben wird, seine Stimme abgeben.
Sollte jemand keine Wahlbenach-
richtigungskarte erhalten haben, aber der
Meinung sein, hier in Bernburg (Saale)
stimmberechtigt zu sein, so müsste sich
der betroffene Wähler umgehend mit
dem Einwohnermeldeamt der Stadtver-
waltung Bernburg (Saale) in Verbindung
setzen. Die Wahlbenachrichtigungen
für die Kommunalwahl müssen bis
zum 13. Mai 2009, Wahlbenachrichti-
gungskarten für die Europawahl müs-

Europa- und Kommunalwahlen am 7. Juni 2009

sen bis zum 17. Mai 2009 bei den
Wählern sein.

Alle diejenigen, die am Wahltag verhin-
dert sind oder die aus gesundheitlichen
oder anderen Gründen das Wahllokal
nicht aufsuchen können, können mittels
der Briefwahl an diesen Wahlen teilneh-
men.

Wer die Briefwahl ausüben möchte,
muss dazu den sich auf der Rückseite der
Wahlbenachrichtigungskarte befinden-
den Wahlscheinantrag (gilt nur für die
jeweilige Wahl, wer sowohl für die
Europa- als auch für die Kommunalwahl
die Briefwahl ausüben möchte, der muss
zwei Anträge ausfüllen) ausfüllen und
unterschreiben. Anschließend ist dieser
Wahlscheinantrag entweder bei der
Verwaltungsgemeinschaft Bernburg
abzugeben bzw. an die Verwaltungs-
gemeinschaft zu schicken. Telefonische
Beantragung ist ausgeschlossen.
Wer für jemand anders Briefwahl-
unterlagen mitnehmen möchte, der muss
die unterschriebenen Wahlscheinanträge
mitbringen sowie eine formlose Voll-
macht, dass er berechtigt ist, die
Unterlagen für diese andere Person in
Empfang zu nehmen (oder Vollmacht auf
dem Wahlscheinantrag nutzen). Diese
Festlegung gilt auch für Ehepartner.

Die Ausgabe erfolgt vom 25. Mai bis
zum 5. Juni zu den Dienststunden der
Verwaltungsgemeinschaft und zusätzlich
am 5. Juni bis 18:00 Uhr (Siehe dazu
auch die Bekanntmachungen und

Veröffentlichungen im Amtsblatt und in
der Presse). Die Ausgabe der
Briefwahlunterlagen dir ekt an die
Antragsteller erfolgt im Saal des
Rathauses derStadtverwaltung.
Das Briefwahllokal hat folgende 
Öffnungszeiten:
Mo 09:00 bis 12:00 Uhr 

und 13:00 bis 16:00 Uhr,
Di 09:00 bis 12:00 Uhr 

und 13:00 bis 18:00 Uhr,
Mi 09:00 bis 12:00 Uhr 

und 13:00 bis 16:00 Uhr,
Do 09:00 bis 12:00 Uhr 

und 13:00 bis 16:00 Uhr,
Fr 09:00 bis 12:00 Uhr.
Wer also aus gesundheitlichen oder son-
stigen Gründen nicht in der Lage ist, das
Wahllokal am Wahlsonntag aufzusu-
chen, sollte unbedingt die Briefwahl nut-
zen. Wenn Unsicherheit über das
Vorgehen besteht, sollte man Verwandte,
Freunde oder Vertrauenspersonen zu
Rate ziehen, um von seinem Wahlrecht
Gebrauch machen zu können.

Beachten Sie bitte unbedingt zum
Standort Ihres Wahllokals die Infor-
mationen auf den Wahlbenachrich-
tigungskarten.

Für Rückfragen und Informationen steht
Ihnen jederzeit das Wahlbüro der
Stadtverwaltung Bernburg (Saale) unter
der Telefonnummer 65 91 11 zur
Verfügung.

H o h l
Wahlleiter

Informationen auch im Internet: www.bernburg.de
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Amtlicher Teil Bekanntmachung

Einziehungsverfügung gemäß § 8 Landesstraßengesetz Sachsen-Anhalt

Der Stadtrat der Stadt Bernburg (Saale)
hat in seiner Sitzung am 26.06.2008 die
straßenrechtliche Einziehung einer
Gehwegsteilfläche in der Antoinetten-
straße (Gemarkung Bernburg, Flur 12,
Flurstück 101/78, Fläche 4 = 128 qm,
vor Hausnummer 4 bis 8), beschlossen. 

Gemäß § 8 Abs. 2 Landesstraßengesetz
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) hat der
Salzlandkreis als zuständige Straßen-
aufsichtsbehörde der straßenrechtlichen
Einziehung mit Verfügung vom
06.04.2009 zugestimmt.

Die Gehwegsteilfläche in der
Antoinettenstraße (Fläche 4) wird gemäß
§ 8 Abs. 1 StrG LSAin der Fassung vom
06.07.1993 (GVBl. LSA, S. 334), zuletzt

geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom
22.12.2004 (GVBl. LSA, S. 856), mit
Wirkung vom 08.05.2009 straßenrecht-
lich eingezogen. 

Ein Lageplan mit Darstellung der einge-
zogenen Gehwegsteilfläche liegt 

vom 11.05.2009 bis 25.05.2009

in der Stadtverwaltung Bernburg (Saale),
Schlossstraße 11, Tiefbauamt, Zimmer
228, wäh-rend der Dienststunden

Mo - Fr 09:00 - 12:00 Uhr
Di 14:00 -18:00 Uhr
Do 14:00 - 16:00 Uhr 

zur Einsicht öffentlich aus.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Einziehungsverfügung kann
innerhalb von einem Monat ab Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung
Widerspruch eingelegt werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Stadt Bernburg
(Saale), Tiefbauamt, Zi. 228, Schloss-
straße 11, in 06406 Bernburg (Saale) ein-
zulegen.

Bernburg (Saale), 17. April 2009

(Siegel)
H e n r y  S c h ü t z e
Oberbürgermeister

Nicht amtlicher Teil

Vereinigung ehrenamtlicher Richter sucht Mitglieder

Die Vereinigung Ehrenamtlicher
Richterinnen und Richter Mittel -
deutschland (VERM e. V.) hat ihren
Sitz in Greußen, Thüringen. In einer
Mitteilung informier t der Vorsitzende
Andr eas Höhne über die Ziele des
Zusammenschlusses und macht eben-
so deutlich, dass derVerein an aktiven
Mitgliedern inter essiert ist.
Demnach hat der VERM e. V. es sich
unter Anderem zum Ziel gemacht, den
neu gewählten Richtern und Schöffen
helfend zur Seite zu stehen und sie auf
die Ausübung ihres Amtes vorzuberei-
ten. Das gelte ebenfalls für Jugend- und
Hilfsschöffen.
Weitere Ziele: Eintritt für die gleichbe-
rechtigte Wahrnehmung von Schöffen
und ehrenamtlichen Richtern in der

Öffentlichkeit, aktive ehrenamtliche
Richter und Schöffen bei der Ausübung
ihres Amtes durch Angebote fachspezifi-
scher Informations-, Aus- und
Fortbildungsveranstaltungen zu unter-
stützen und so die Handlungskompetenz
zu stärken, durch geeignete Maßnahmen
der Erwachsenenqualifizierung für die
Förderung des Rechtsbewusstseins in
der Bevölkerung beizutragen und Träger
der Erwachsenenbildung bei ähnlichen
Vorhaben zu unterstützen.
Um diese Ziele erfolgreich umzusetzen,
sucht die Vereinigung Ehrenamtlicher
Richterinnen und Richter Mittel-
deutschland weiterhin aktive Mitglieder.
Interessierte können sich im Internet
unter www.schoeffen-md.de selbst infor-
mieren.

Pfarrgemeinde St. Bonifatius wird 150 Jahre
Die katholische Gemeinde St.
Bonifatius feiert in diesem Monat ihr
150-jähriges Bestehen. 1859 entstand
die Gemeinde, der Bau der St.-
Bonifatius-Kir che wurde 1865 abge-
schlossen. Aus Anlass des Jubiläums
wird zu einem Festprogramm in die
Theaterstraße eingeladen: 17.05.,

10:00 Uhr, Hl. Messe mit Firmung.
18.05., 19:00 Uhr, Festvortrag zur
Gemeindebildung (R. Krziskewitz).
21.05.,09:00 Uhr, Hl. Messe, 10:00 Uhr,
Ausflug zum Wartenberg.
22.05.,19:30 Uhr, ökum. Bibelabend (m.
Dr. Harmansa), 21:30 Uhr, Komplet in
der Schlosskirche.

23.05., 14:30 Uhr, Fußballspiel
(Feuerwehrwiese), 19:00 Uhr, geistl.
Konzert mit dem Vokalkreis Gotha.
24.05.,10:00 Uhr, Hl. Messe u. ewiges
Gebet, 17:00 Uhr, Maiandacht.
25.05., Tag der offenen Tür, ab 09:00
Uhr Kindertag, 20:00 Uhr, Kinofilm für
Jugendliche.
28.05., 18:00 Uhr, Hl. Messe, anschl.
Begegnung mit ehem. Seelsorgern.
29.05., 09:00 Uhr, Hl. Messe, anschl.
Gemeindefrühstück.
30.05., 10:00 Uhr, Priesterweihe von
Daniel Rudloff in der Propsteikirche
Magdeburg.
31.05.,10:00 Uhr, Primizmesse, anschl.
Gemeindefest, 15:00 Uhr, Andacht mit
Primizsegen.
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Dagmar von Cramm
Unser Baby: Das erste Jahr.
Ernährung. Gesundheit. Pflege
(aktualisierte Neuausgabe)

Alles über Erstausstattung,
Sicherheit für Babys, Windeln,

Wickeln, Baden, Stillen, Flaschennahrung und den ersten
Brei. Interessantes über die Entwicklung des Babys, typische
Krankheiten und ihre Behandlung, Erste Hilfe im Notfall.
Umfassender Rat zu Ernährung und Entspannung der Mutter,
Organisation von Haushalt und Beruf sowie spezielle Tipps
für den Vater und die Planung des gemeinsamen Alltags.

Gesunde Küche für 
Babys & Kleinkinder: 
Die besten Rezepte und
Ernährungstipps

Spinat im Auge? Ein spucken-
des Baby? Was ist gut für mein Kind und was schmeckt
ihm? Die Frage nach der richtigen Ernährung beschäf-
tigt Eltern von Anfang an. Dieses Kochbuch begleitet
Mütter und Väter mit erprobten Rezepten während der
ersten drei Lebensjahre: von wertvollen Stilltipps über
Rezepte für Gemüse- und Milchbreie bis hin zu den
ersten Mahlzeiten am Familientisch.

Sylvia Lendner-Fischer
Bewegte Stille - Stressabbau
und Entspannung mit Kindern

Die Seele atmen lassen:
Hierfür brauchen Kinder nicht
nur Stille, sondern auch Bewe-
gung. Erst die Kombination aus
beiden schafft die Voraus-
setzung, dass sich Kinder von
Stress und Unwohlsein befreien. Mit den vorgestellten
Übungen können Eltern, Erzieher und Grundschullehrer
Kindern von drei bis zehn Jahren helfen, zu mehr
Kreativität, Stärke und Zufriedenheit zu finden.

Michael Winterhoff
Tyrannen müssen nicht sein: Warum Erziehung 

nicht reicht - Auswege

Wie lassen sich die
Beziehungsstörungen, die
Michael Winterhoff in seinem
ersten Buch „Warum unsere
Kinder Tyrannen werden“ analy-
siert hat, auflösen? Wie sehen
Wege in eine positive Zukunft
unserer Kinder aus? 
Dieses Buch kritisiert die
Konzepte vom Kind, die der psy-

chischen Reife der Kinder im Weg stehen. Michael
Winterhoff weist auf Kommunikationsstörungen hin,
die eine Diskussion über die Entwicklung von Kindern
unmöglich machen, und präsentiert Ansätze zu
Auswegen aus der Krise.

Neu in der Bibliothek:

Veranstaltungen 
in der Stadtbibliothek

7. Mai, 15:00 Uhr: Basteln zum
Mutter tag.

14. Mai, 16:30 Uhr: Vortrag über das
Frauenwahlrecht m. Frau Dr. Stolze.

4. Juni, 15:00 Uhr: Ferienzeit -
Reisezeit(Spiele und Bücher für den
Urlaub).

KinderKinder, Kinder ..., Kinder ...

Kultur -Tipps
Im Rahmen der Interkultur ellen Woche
ruft in diesem Jahr das Bündnis für
Demokratie und Toleranz, in dem auch
die Stadt Bernburg (Saale) Mitglied ist,
interessierte Bernburger Einzelpersonen,
Bands und Vereine auf, kreative Ideen
vorzuschlagen, die am Freitag, 4.
September, im Rahmen eines Konzertes
auf dem Saalplatz zu erleben sein sollen.
Gefragt ist alles, Texte, Performence,
Tanz, Songs - was die Themen Demo-
kratie, Toleranz, Gewaltverzicht und
Zivilcourage refektiert.
Anmeldungenbitte unter: Tel. 03471 659
683 oder direkt im Amt für Kinder- und
Jugendförderung, der Stadt, Rathaus I,
Schlossgartenstr. 16, Zi. 308. E-Mail:
marcin-jan.franke.stadt@bernburg.de
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Frühjahrsmüdigkeit - nicht mit uns!
Mit Fahrrädern und Inlineskatern mit vollem Elan in den Sommer

amt. Kaum sind die ersten Frühlings-
sonnenstrahlen anzutreffen, möchte man
sich am liebsten den ganzen Tag im
Freien aufhalten. Doch auf einmal wird
man von einer ständigen Müdigkeit
überfallen. Nach der Schule möchte man
sich nur noch ins Bett fallen lassen. Das
gefällt einem selbst eigentlich nicht und
auch die Eltern sind von dieser Trägheit
meist wenig begeistert. Es gibt derzeit
aber immerhin einen natürlichen Grund
dafür – die Frühjahrsmüdigkeit hat uns
gepackt!
Die so genannte Frühjahrsmüdigkeit tritt
vornehmlich im Zeitraum von Mitte
März bis Mitte April auf und äußert sich,
wie schon erwähnt, hauptsächlich in
Form von Erschöpfung trotz ausreichen-
der Schlafdauer, Kopfschmerzen,
Gereiztheit und Antriebslosigkeit. Sie ist
jedoch keine Krankheit, sondern eine
durch den Jahreszeitenwechsel bedingte
Hormonumstellung.
Was kann man dagegen tun? 
Ganz wichtig ist: „Viel Obst und
Gemüse essen!“ Die verschiedenen
Märkte bieten eine große Auswahl an
Früchten und Gemüsesorten an, da ist
garantiert auch etwas für euch dabei!  So
gestärkt beginnt der Tag doch gleich viel
besser und man hat sich auch noch
gesund ernährt.
Ein weiterer wichtiger Schritt die
Frühjahrsmüdigkeit abzuschütteln ist:
„Sport treiben!“ Okay, anfangs fällt es
sicher nicht leicht, sich aufzuraffen.
Deshalb solltet ihr am besten mit euren
Freunden gemeinsam loslegen. Denn
auch hier gilt: „Gemeinsam macht es
einfach mehr Spaß.“ Da bestimmt fast
jeder von euch ein Fahrrad hat, könnt ihr
beispielsweise einfach eine kleine
Radtour (z. B. an der Saale entlang)
unternehmen. Ein Picknick unterwegs,
zu dem jeder von euch etwas mitbringt,

macht das Ganze bestimmt noch lustiger.
Wer fleißig radelt, kann sich dann z. B.
auch bald wieder mit anderen
Radsportbegeisterten beim Bernburger
Berg-Rad-Zeit-Fahren messen. Dieses
Event wird, in Zusammenarbeit mit zahl-
reichen Partnern und Sponsoren, am 17.
Juli 2009 in der Wilhelmstraße stattfin-
den. Wer also entweder seine Bestzeit
vom letzten Jahr toppen oder zum ersten
Mal dabei sein möchte, sollte schon jetzt
damit anfangen, seine Waden zu trainie-
ren. Der Streckenrekord beim Hinauf-
fahren der Bernburger Wilhelmstraße lag
im letzten Jahr immerhin bei 23,35
Sekunden und wurde von dem 16-jähri-
gen Sandro Schroeder aus Calbe aufge-
stellt. Aber auch in diesem Jahr werden
die Starter wieder in fünf Altersgruppen
aufgeteilt, so dass es erneut nicht nur
einen, sondern fünf Sieger geben wird. 
Anders als die Bergzeitfahrer, die ein-
zeln ihre Schnelligkeit beweisen müssen,
können sich die Skater unter euch unter
anderem wieder auf eine gemeinsame
große Runde durch die Bernburger
Innenstadt bei der am 23. Juni 2009 statt-
findenden Skaternacht freuen. Schnellig-
keit ist hier kein wichtiges Thema. Der
Weg ist das Ziel! Bei diesem Event kön-
nen von ganz jungen bis jung gebliebe-
nen Skatern alle mitmachen, die am
Laufen auf Rollen viel Spaß haben.
Mehr Einzelheiten zu diesen zwei Veran-
staltungen erfahrt ihr in einer der näch-
sten Ausgaben des Bernburger Amts-
blattes.
Natürlich werden wir vom Amt für
Kinder- und Jugendförderung der Stadt
Bernburg (Saale) auch in diesem Jahr
noch viele weitere attraktive Angebote
für euch bereithalten. Schaut einfach
regelmäßig auf diese Jugendseiten, dann
verpasst ihr keines der gemeinsamen
Events!


